
Ablaufschema Sozialer Arbeitsmarkt 

ZIELGRUPPE

LZB

ohne 
Beschäftigung 

> 35 

Auswahl 
Jobcenter

PROFILING

(in Verantwortung 
der Jobcenter)
ggf. Unterstützung 
durch individuelle 
Intensivbetreuung
im Rahmen der 
Landesförderung 

Integration durch geförderte                    

Arbeit

Übergangsarbeitsmarkt 
(ÜAM)

Finanzierung durch JC

Landesprogramm zur 

Stabilisierung durch Teilhabe am 
Arbeitsleben

Finanzierung durch JC  / Land

Integrationsunterstützende
Maßnahmen

(z.B. Weiterbildung, EGZ)
Finanzierung durch Jobcenter

regulärer Arbeitsmarkt

individuelle Intensivbetreuung
Finanzierung durch Land

Bundesprogramm SoTa

Integrationsbetriebe

Familien stärken -

Perspektiven eröffnen

Personen mit guter 

Integrationsperspektive

(mit den Instrumenten des SGB II 
voraussichtlich vermittelbar)

Personen mit negativer 
Integrationsperspektive

(mit den Instrumenten des SGB II 
voraussichtlich  nicht vermittelbar)

ergänzende Programme

Jobperspektive 58+



 

Landesförderung:  
Maßnahmekostenpauschale  

 

bis zu 250 EUR  
pro Platz/Monat 

1.500 AGH  
Landesförderung:  

Mehraufwandsentschädigung 
 

bis zu 240 EUR 
pro Platz/Monat 

 

500 
Beschäftigungsplätze in 

Anlehnung an AGH 

 

Landesförderung: 
Personalausgaben und 

Fahrtkosten 
(Indirekte Sachausgaben als 

kommunaler Eigenanteil) 

„Landesprogramm zur Stabilisierung durch Teilhabe am Arbeitsleben“ 
in den Landkreisen und kreisfreien Städten 

Projektkoordinierung 
(Personalausgaben und Fahrtkosten)  

Indirekte Sachausgaben des Projektpersonals = kommunaler Eigenanteil 
 

1.500 
Arbeitsgelegenheiten 

Intensivbetreuung 
mit besserem 

Betreuungsschlüssel 
als nach SGB II 

 

Landesförderung insgesamt in 2017 bis 2020 (1. Phase: HH 2017/2018):  
27,5 Mio. EUR 

gesamt max. 490 EUR 
pro Platz/Monat 


